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Die Mannigfaltigkeit im Anstaltswesen

Gar oft habe ich im Lauf der Jahre erklären
dürfen, was die drei ohne Punkt aneinander
gefügten Buchstaben VSA bedeuten. Je nach Lust und
Laune und nach der Art des Fragenden habe ich
meine Antworten variiert, aber nie das gesagt, was
ich laut Statuten eigentlich hätte sagen sollen,
nämlich: «VSA bedeutet Verein für Schweizerisches
Anstaltswesen, und dieser Verein ist laut Paragraph
3 der Statuten eine Dachorganisation». Dabei kenne
ich die Statuten sehr genau, durfte ich sie doch in
der ersten Nummer des1 Fachblattes, die mir zur
Redaktion anvertraut war, der Leserschaft zur
Kenntnis bringen. Auch das Wort Koordinierung,
das zum Dachverbande gehört, ist in den Statuten
vorhanden, aber doch scheint es mir nichtig, sich
nicht oder doch nicht in bestimmender Weise an
diese Formulierungen zu halten, wenn man das
Wesen des VSA erklären will; man könnte sonst
sogar in eine Betrachtungsweise geführt werden,
die sich für das Gedeihen des VSA nachteilig
auswirken könnte. Im übrigen gehört der VSA, der
bekanntlich auf eine 111 Jahre alte Geschichte
zurückblicken kann, offenbar zu den Vereinen, die
es für nötig erachten, sich häufig mit
Statutenänderungen abzugeben, ersetzen doch zum Beispiel
die in Kraft stehenden Statuten solche aus dem
Jahr 1942. Glücklicherweise sind Statutenänderungen

bei den jetzigen Statuten sehr leicht
vorzunehmen, falls es sich gelegentlich als wünschbar

erweisen sollte, sie zur besseren Wahrung der
Vereinsinteressen abzuändern. Ueberhaupt hemmen
diese Statuten keineswegs die Initiative des
Vorstandes oder der Mitglieder. Einzig, falls
unerwarteterweise Neigungen zur Auflösung des Vereins
aufkämen, stiesse man in den Statuten auf einen
gehörigen Hemmschuh.

Wenn ich nun jemanden für den VSA
interessieren will, dann weise ich unter Weglassung der
obigen Präliminarien zunächst auf die erstaunliche
Mannigfaltigkeit unter den Mitgliedern hin, wobei
sich die Mannigfaltigkeit auf zwei allerdings
grundverschiedene Hauptrichtungen erstreckt. Einmal in
bezug auf das Alter und auf die körperlich-seelische

Beschaffenheit der zu Betreuenden, vom Säugling

bis zum Greis und vom sog. Bdldungsunfähigen
bis zu dem vielleicht gerade wegen seiner
übernormalen Intelligenz Schwersterziehbaren.

Von diesen Verschiedenheiten soll jetzt nicht
gesprochen werden. Dagegen sollen noch einige
Andeutungen gemacht werden in bezug auf die
Mannigfaltigkeit nach einer anderen schwer
definierbaren Richtung hin. Als ein Ordnungsprinzip
kann man die Art der Bewirtschaftung nehmen,
wobei freilich besonders in neuerer Zeit sich bei
genauerer Betrachtung immer mehr Ueberschnei-
dungen aufweisen Messen. Da kämen etwa in eine
Kategorie die Anstalten, die von der Oeffentlich-
keit, also einem Kanton oder einer Gemeinde finan-
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ziert werden, dann die, für die gemeinnützige Vereine

die finanzielle Verantwortung auf sich
genommen haben, und schliesslich Anstalten, die im
Besitz von Privaten, eventuell von Aktiengesellschaften

sind, und deren Betrieb einen Ueberschuss
abwerfen sollte. Theoretische Ueberlegungen könnten

dazu führen, das» man zwei Gruppen bilden
könnte, die 'eine würde Anstalten umfassen, bei
denen ein Betriebsdefizit sozusagen die Regel wäre,
bei den andern aber würden Betriebsdefizite rasch
zur Schliessung oder zur Veräusserung führen.
Genauere Untersuchungen ergäben aber von solchen
theoretischen Ueberlegungen recht abweichende
Ergebnisse.

Die vorstehenden Zeilen wären aber sinnlos,
wenn nicht gesagt würde, dass sie ein Versuch sein
sollten, ein Ziel in der Entwicklung des VSA
aufzuweisen, ein Ziel, das nach meiner Ueberzeugung
das gleiche bleibt bei der Behandlung der
verschiedenen Probleme (pädagogische, wirtschaftliche,

organisatorische), die dem VSA gemäss seinen
Statuten aufgetragen sind. In dieser Nummer des

Fachblattes, in der auch sonst die wirtschaftlichen
Probleme 'im Vordergrund stehen, soll aber nur

auf die wirtschaftlichen Gesichtspunkte abgestellt
werden. Ich bin als innerlich Beteiligter, wenn
auch Aussenseiter, schon lange überzeugt davon,
dass Blühen und Gedeihen des VSA weitgehend
davon abhängt, ob er in bezug auf Mitgliedschaft
keine Exklusivität betreibt, sondern nach
weitestgehender Universalität strebt. In manchen Regionen
der Schweiz und für gewisse Arten von Anstalten
ist man da bestimmt auf guten Wegen. Beim
Vergleich der Mitgliederlisten mit Anstaltsverzeichnissen

stösst man aber doch auf viele Lücken. Vor
allem sind unverhältnismässig wenig Privatbetriebe,

also Anstalten, bei denen man eine Person
oder eine Familie Besitzer nennen kann, dem VSA
angeschlossen. Gegenseitige Fühlungnahme würde
aber eindeutig erweisen, dass dauernde Verbindung
durch Mitgliedschaft beim VSA für alle Beteiligten
materiell und ideell nutzbringend wäre, zu
Erfahrungsaustausch führen würde, der einem. Zweck
des VSA völlig entsprechen würde. Mittel und Wege
zu finden, die so den VSA stärken, aber auch dem
Einzelnen, der sich ihm anschldesst, in ungeahnter
Weise zugute kämen, sollte nicht schwer sein.

Heinrich Droz

Das Besoldungsreglement 1954 für das Basler Staatspersonal

Noch vor 30 Jahren wäre ein Heimvorsteher, der Im folgenden werden die Ansätze des neuen
zu Lohnproblemen Stellung genommen hätte, mit Besoldungsgesetzes aufgeführt :

scheelen Augen angesehen worden. Ich bin auch
heute noch nicht sicher, ob meine Ausführungen Klasse Gesetzliche Besoldung Derzeitige Besoldung

richtig verstanden werden. 15 °/o TZ inkl.
Viele Leute stellen sich hinter das Schlagwort: Min. Max. Mm. Max.

wir brauchen in den Heimen Angestellte, die «die1 6 000.— 7 020.— 6 900.— 8 073.—
nen» und nicht «verdienen» wollen. Ich weiss sehr 2 6 180.— 7 290.— 7 107.— 8 383.—
wohl, dass die wertvollsten Mitarbeiter nicht mit 3 6 360.— 7 590.— 7 314.— 8 728.—
der Uhr und dem Bankbüchlein in der Hand arbei4 6 540.— 7 920.— 7 521.— 9 108.—
ten; ich bin mir auch sehr wohl bewusst, dass der 5 6 780.— 8 340.— 7 797.— 9 591.—
Geist in einem Heim von jenen Kräften massgeb6 7 020.— 8 760.— 8 073.— 10 074.—
lich mitbestimmt wird, die aus inneren Beweg7 7 260.— 9 240.— 8 349.— 10 626.—
gründen die Arbeit am Kind, am Jugendlichen, am 8 7 500.— 9 720.— 8 625.— 11 178.—

Hilfsbedürftigen als ihr Lebensziel gewählt haben. 9 7 740.— 10 200.— 8 901.— 11 730.—
Eine solche Haltung schliesst aber doch nicht aus, 10 8 000.— 10 700.— 9 200.— 12 305.—
dassi diese Kräfte gut entlöhnt werden. 11 8 300.— 11 200.— 9 545.— 12 880.—

Ich gehöre nicht zu jenen Optimisten, die glau12 8 700.— 11 800.— 10 005.— 13 570.—
ben, je besser wir das Heimpersonal bezahlen, desto 13 9 200.— 12 400.— 10 580.— 14 260.—
mehr junge Leute werden sich z. B. für den Beruf 14 9 700.— 13 000.— 11 155.— 14 950.—
einer Heimerzieherin entschliessen. Unter den Leu15 10 300.— 13 700.— 11 845.— 15 755.—

ten, die sich heute von den gutbezahlten Stellen in 16 11 100.— 14 600.— 12 765.— 16 790.—
Handel und Industrie verlocken lassen, gibt es mei17 12 000.— 15 600.— 13 800.— 17 940.—

ner Ansicht nach viele, die sich auch 'in die Sozial18 12 900.—
arbeit gut einfügen würden. Beruf oder Berufung? 23 27 025.—
Ich wage nicht zu entscheiden, wie viele Kräfte in
unsern Heimen tätig sind, die sich «allein berufen» Klasse 1

turnen. j3je Verwaltung»- und technischen Gehilfen II (Bürali-
Basel hat kürzlich für das Staatspersonal ein gebilfen der Verwaltungsbüros)

neues Besoldungsgesetz erlassen, gültig ab 1.1. 54. Die Laboratoriumsgehilfen II
Damit ist das Gesetz betreffend die Dienstverhält- (Laboranten der Heil- und Pflegeanstalten.)
nisse und die Besoldungen der Beamten, Angestellten

und Arbeiter des Kantons Basel-Stadt (Beam- Klasse 2

tengesetz) vom 25. 11. 26 ausser Kraft gesetzt wor- Die Handlanger (Handlanger, Knechte)
den Die Hausarbeiter
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